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SCHWEIZER - VEREIN
im Fürstentum Liechtenstein Vaduz, im November 1971

Liebe Landsleute,
wir möchten Sie auch dieses Jahr wieder zu unserer
Generalversammlung herzlich einladen.
Die 24. ordentliche Generalversammlung

findet statt am

Freitagabend, 12. November 1971

um 20.15 Uhr

im Saale des Rest. Sonne in Triesen

TRAKTANDEN
1. Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Kassa- und Revisionsbericht
4. Festsetzung des Jahresbeitrages
5. Wahlen

6. Anträge der Mitglieder und des Vorstandes

7. Verschiedenes

Anschliessend an die Traktanden: Imbiss und gemütliches Zusammensein

Alle Landsleute, die keine Fahrgelegenheit haben, wollen sich
bitte bei Telefon 2 23 63 melden.

Wir hoffen, recht viele Landsleute, Mitglieder und Nichtmitgliedei
an der Generalversammlung begrüs-sen zu können und verbleiben

mit landsmännischen Grössen

Der Vorstand
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